
Justizministerin Kuder begrüßt Gesetzentwurf 
zur Strafbarkeit von „Hasskriminalität“ 
 
Der Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen 
Bundestages ist im Bundesrat beraten worden 
 
„Mecklenburg-Vorpommern war vor sieben Jahren das 
erste Bundesland, das härtere Maßnahmen gegen die 
Hasskriminalität gefordert hatte. Jetzt endlich sind wir 
einem Gesetz ein großes Stück näher gekommen. Das 
begrüße ich außerordentlich. Es ist zugleich bedauerlich, 
dass erst der NSU-Untersuchungsausschuss nach einer 
schrecklichen Terrorserie die Dringlichkeit unserer 
Forderung klar gemacht hat “, sagte Justizministerin Kuder 
in Berlin am Rande der Bundesratssitzung, auf der der 
Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Empfehlungen 
des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen 
Bundestages beraten wurde. 
 
„Schon frühzeitig hatte Mecklenburg-Vorpommern 
gefordert, dass im Strafgesetzbuch menschenverachtende, 
rassistische und fremdenfeindliche Tatmotive als 
Strafzumessungskriterium ausdrücklich aufgenommen 
werden, wie künftig in § 46 StGB. In der gerichtlichen 
Praxis wurden diese Motive bislang kaum berücksichtigt. 
Das ändert sich, denn künftig sind schon die 
Staatsanwaltschaften im Besonderen angehalten, diese 
möglichen Motive stärker in ihre Ermittlungen einfließen zu 
lassen“, so Ministerin Kuder. Der Gesetzentwurf wird nun 
im Bundestag beraten werden. 
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